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Dienstag, 22. Oktober 2024 
Vormittag 

Vorsitz: Standespräsidentin Silvia Hofmann 

Protokoll: Gian-Reto Meier-Gort 

Präsenz: anwesend: 119 Mitglieder 

entschuldigt: Haltiner 

Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 

   

1. Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung Bedürftiger (kantonales Unterstützungsgesetz, UG; BR 546.250) - 
Rückerstattung von sozialhilferechtlichen Unterstützungsleistungen (Botschaften Heft Nr. 5/2024-2025, S. 279) 

(Fortsetzung) 

Präsident der Kommission  

für Gesundheit und Soziales: Collenberg 
Regierungsvertreter: Caduff 

 
II. Detailberatung (Fortsetzung) I. 

 
Der Erlass «Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger (Kantonales Unterstützungsge-

setz)» BR 546.250 (Stand 1. Januar 2025) wird wie folgt geändert: 

 

 

Art. 11b Abs. 1 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

 
Angenommen 

 

 

Art. 11b Abs. 2 

a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Collenberg [Kommissionspräsident], Hol-
zinger-Loretz, Loepfe, Rüegg, Rutishauser, von Ballmoos, Zanetti [Sent]; Sprecher: Col-

lenberg [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

 
b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Koch, Rauch; Sprecher: Rauch)  

Ändern wie folgt: 
Die Regierung legt die Freibeträge fest. Dabei orientiert sie sich an den Richtlinien der 

SKOS. 
 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 77 zu 

30 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

 

 

Art. 11b Abs. 3 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

 
Angenommen 

 
 

 
 

 
 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/546.250/de
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    Art. 11c Abs. 1 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Collenberg [Kommissionspräsident], Hol-

zinger-Loretz, Koch, Loepfe, Rauch, Rüegg, Zanetti [Sent]; Sprecher: Collenberg 
[Kommissionspräsident]) und Regierung 

Gemäss Botschaft 

 
b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Rutishauser, von Ballmoos; Sprecherin: 

Rutishauser)  
Einfügen neue Litera wie folgt:  

einer Person bis zum 25. Geburtstag ausgerichtet wurden; 
und  

Ändern lit. a wie folgt: 
einer Person bis zum 25. Geburtstag während der Absolvierung einer Erstausbildung 

ausgerichtet wurden; 
 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 76 zu 

35 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

 

 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Collenberg [Kommissionspräsident], Hol-

zinger-Loretz, Koch, Loepfe, Rauch, Rüegg, Zanetti [Sent]; Sprecher: Collenberg 
[Kommissionspräsident]) und Regierung 

Gemäss Botschaft 
 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Rutishauser, von Ballmoos; Sprecher: 
von Ballmoos)  

Ändern lit. a wie folgt:  
einer Person bis zum 25. Geburtstag während der Absolvierung einer Erstausbildung 

ausgerichtet wurden; 
 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 75 zu 

35 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

 
 

Art. 11c Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Collenberg [Kommissionspräsident], Hol-

zinger-Loretz, Loepfe, Rüegg, Rutishauser, von Ballmoos, Zanetti [Sent]; Sprecher: Col-
lenberg [Kommissionspräsident]) und Regierung 

Gemäss Botschaft 
 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Koch, Rauch; Sprecher: Rauch) 
Ändern wie folgt: 

Die Regierung kann weitere Ausnahmen vorsehen. Sie orientiert sich dabei an den Richt-
linien der SKOS. 

 
Abstimmung 

Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 82 zu 
29 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

 
 

II.  
 

Keine Fremdänderungen. 
 

 

III. 

 
Keine Fremdaufhebungen. 
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IV. 

 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

Antrag Kommission und Regierung 

Gemäss Botschaft 
 

Angenommen 
 

 
 Schlussabstimmung 

 2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung Bedürf-
tiger (kantonales Unterstützungsgesetz, UG; BR 546.250) mit 111 zu 0 Stimmen bei 

0 Enthaltungen zu. 
 3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Holzinger-Loretz betreffend Aufhebung der 

Rückerstattungspflicht für junge Erwachsene während der Erstausbildung mit 113 zu 
0 Stimmen bei 0 Enthaltungen als erledigt ab. 

2. Kulturförderungskonzept Graubünden 2025–2028 (Botschaften Heft Nr. 3/2024-2025, S. 147) 

Präsidentin der Kommission  
für Bildung und Kultur: Menghini-Inauen 

Regierungsvertreter: Parolini 
 

I. Eintreten Antrag Kommission und Regierung 
 Eintreten 

 
Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

 
II. Detailberatung 1. Förderschwerpunkt I: Der Kanton Graubünden stärkt die kulturelle Teilhabe al-

ler Bevölkerungskreise. 
Antrag Kommission und Regierung 

Gemäss Botschaft 
 

Angenommen 
 

 

1.1 Ziel 1: Alle Bevölkerungskreise im Kanton Graubünden haben Zugang zu kul-

turellen Angeboten und Aktivitäten. 
Antrag Kommission und Regierung 

Gemäss Botschaft 
 

Angenommen 
 

 

Massnahme 1 

Antrag Kommission und Regierung 

Gemäss Botschaft 
 

Angenommen 
 

 

Massnahme 2 

a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Menghini-Inauen [Kommissionspräsiden-
tin], Censi, Epp, Favre Accola, Furger, Kasper, Tanner; Sprecherin: Menghini-Inauen 

[Kommissionspräsidentin])  
Ändern wie folgt: 

 Vorprojekte betreffend Erarbeitung von partizipativen Prozessen und kultu-

reller Teilhabe 

 
b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Dietrich, Kaiser; Sprecherin: Kaiser) und 

Regierung 
Gemäss Botschaft 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmehrheit mit 74 zu 37 Stimmen bei 

0 Enthaltungen. 
 

 

1.2 Ziel 2: Kulturvermittlung und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen 

werden optimiert. 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

 
Angenommen 

 
 

Massnahme 1 
Antrag Kommission und Regierung 

Gemäss Botschaft 
 

Angenommen 
 

 

Massnahme 2 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

 
Angenommen 

 
 

 
 

Schluss der Sitzung: 11.55 Uhr 
 

 
 

 

Es sind keine Vorstösse eingegangen.  
 

 
 

 
Für die Genehmigung des Protokolls 

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Silvia Hofmann 

Der Protokollführer: Gian-Reto Meier-Gort 
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